
Sitzung der
 Gemeindevertretung der Gemeinde Meezen am 

25.11.2025



Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Top 1
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Änderungsanträge zur Tagesordnung
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Änderungsanträge zur Tagesordnung

Bürgermeister Ebeling beantragt den Tagesordnungspunkt 18 
wegen schützenswerte Einzelbelange nicht öffentlich zu beraten
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Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
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Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
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Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Meezen beschließt, 
von dem Recht der Indexanpassung für das Mietverhältnis 
der Gemeindewohnung keinen Gebrauch zu machen.
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Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden

Dietrich Ebeling
Nach dem Bericht des Bürgermeisters stellen sich zwei Erzieherinnen des Meezener Kindergartens vor und berichten über ihre Arbeit. 
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20.09.2025
Ausflug der Senioren nach Lübeck mit den Nachbargemeinden
- vielen Dank an Kathrin Cranen und Ines Ernst -
12 Meezener*innen  haben teilgenommen

25.09.2025 der neue Kühlschrank wurde geliefert



Top 5

20.09.2025
Ausflug der Senioren nach Lübeck mit den Nachbargemeinden
- vielen Dank an Kathrin Cranen und Ines Ernst -
12 Meezener*innen  haben teilgenommen

25.09.2025 der neue Kühlschrank wurde geliefert

25.09.2025 Amtsausschußsitzung
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25.09.2025 Amtsausschußsitzung

Amtsdirektor Holger Kühl begrüßte alle Anwesenden 

Der stellvertretende Amtsdirektor Carsten Bein berichtete zu aktuellen Themen 
der Amtsverwaltung

Der Amtsausschuss beschließt folgende Absichtserklärung:
Das Amt Mittelholstein beabsichtigt, der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde
gGmbH zum nächstmöglichen Zeitpunkt beizutreten. Die Verwaltung wird beauftragt, das Bei-
trittsverfahren einzuleiten und dem Amtsausschuss zur abschließenden Entscheidung vorzule-
gen. Die Haushaltsmittel sind im Haushalt 2026 bereitzustellen.

Amtsausschussmitglied Dietrich Ebeling erkundigt sich zum Sachstand der Sanierung der B430.
Die Amtsausschussmitglieder Westendorff-Giese, Rehder und von der Geest berichten von der
kürzlich stattgefunden Informationsveranstaltung in der Gemeinde Aukrug.
Die Wünsche und Anregungen der einzelnen Gemeinden sollen gesammelt werden und zentral
über die Verwaltung gebündelt und anschließend an den Landesbetrieb für Straßenbau übermit-
telt werden
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20.09.2025
Ausflug der Senioren nach Lübeck mit den Nachbargemeinden
- vielen Dank an Kathrin Cranen und Ines Ernst -
12 Meezener*innen  haben teilgenommen

25.09.2025 der neue Kühlschrank wurde geliefert

25.09.2025 Amtsausschußsitzung

26.09.2025
-05.10.2025

Monika Weber übernimmt die Amtsgeschäfte

07.10.2025 Ausschuß für Kultur und Soziales

09.10.2025 Kommunalgespräche Schleswig-Holstein Netz GmbH
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09.10.2025 Kommunalgespräche Schleswig-Holstein Netz GmbH Text überschreiben

Kommunal-
gespräch

Amt Mittelholstein

09.10.2025

3 Mio.
versorgte 

Menschen

390 Mio. €
Investitionen

21.000 km
Erdgasnetz

26
Standorte

50.000 km
Stromnetz

2,3 Mrd. €
Umsatz

100.000
EEG-Anlagen

4

SH Netz im 
Überblick

 2.281
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

137 
Nachwuchs
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09.10.2025 Kommunalgespräche Schleswig-Holstein Netz GmbH Text überschreiben

Kommunal-
gespräch

Amt Mittelholstein

09.10.2025

E-Ladesäulen

Haushalte
inkl. PV und Speicher

Gewerbe Stadtwerke

Industrie

Blockheiz-
kraftwerk

Erneuerbare 
Energien

Speicher

Power to Heat Power to Gas

110 kV Netz

Umspannwerk

Europäisches Verbundnetz

6
2

4

3

5

1

Stromversorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde / 
Amt Mittelholstein

11Gasversorgung im Kreis Rendsburg- Eckernförde
Amt Mittelholstein

Power to Gas
Biogas

Gewerbe

Industrie BHKW

Wärme

Strom

Erdgasspeicher

Pipelines

Grünstrom

Stadtwerke

Nordsee

3

2

2

5

1

4
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09.10.2025 Kommunalgespräche Schleswig-Holstein Netz GmbH Text überschreiben

Kommunal-
gespräch

Amt Mittelholstein

09.10.2025

Entwicklung Erneuerbare Energien im Kreis Rendsburg-Eckernförde

227 Wind-Anlagen
599,7 MW

11.910 PV-Anlagen
470,1 MWp

307 BHKW 
175,9 MW

2024

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

In
st

al
lie

rte
 E

le
kt

ris
ch

e 
Le

is
tu

ng
 in

 M
W

Wind PV BHKW

14 Stromverbrauch und –einspeisung in 2024                              
Amt Mittelholstein

1515

Gemeinde
Verbrauch 
MWh

Einspeisung 
MWh

Arpsdorf 813 256
Aukrug 9.434 51.436
Beldorf 1.774 77.681
Bendorf 1.010 108.185
Beringstedt 1.937 3.629
Bornholt 394 544
Ehndorf 1.749 5.298
Gokels 1.028 39.859
Grauel 1.289 6.628
Hanerau-
Hademarschen 7.164 84.587
Heinkenborstel 314 441
Hohenwestedt 43.939 29.147
Jahrsdorf 690 14.483
Lütjenwestedt 1.715 47.393
Meezen 804 405
Mörel 629 157
Nienborstel 1.159 1.439
Nindorf ( 1.135 1.466
Oldenbüttel 1.058 11.164
Osterstedt 2.180 4.366
Padenstedt 3.468 18.258
Rade 359 1.080
Remmels 1.451 35.171
Seefeld 866 30.772
Steenfeld 1.622 16.316
Tackesdorf 123 125
Tappendorf 758 1.290
Thaden 920 35.748
Todenbüttel 2.007 7.725
Wapelfeld 527 507
Total 92.316 635.555

Amt Verbrauch MWh Einspeisung MWh
Mittelholstein 92.316 635.555

Meezen  Verbrauch MWh 804       Einspeisung  MWh 405
Total       Verbrauch MWh 92.316  Einspeisung  MWh 635.555
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09.10.2025 Kommunalgespräche Schleswig-Holstein Netz GmbH Text überschreiben

Kommunal-
gespräch

Amt Mittelholstein

09.10.2025

Ambitionierte Klimaziele in Schleswig-Holstein 
Enorme Herausforderung für die Infrastruktur

2.500 MW
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Unsere 
Ambition:

Wir schließen 
jährlich zusätzlich 
über 2.000 MW 

an.

+ 
18.000 

MW

2030

Zubau von Ladesäulenanschlüssen (Schnelllader),
Balkonkraftwerken/PV-Anlagen und Wärmepumpen

66

 Tausende Anlagen am Netz der Schleswig-Holstein Netz 
GmbH ziehen den Ausbau der Stromnetze und 
Stationen nach sich

 Zu verbauendes Material und Steuerungskomponenten 
müssen standardisiert, automatisiert und digitalisiert 
werden

 2023: 3150 Anlagen / 130 MW
 2024 bis September: 

2300 Anlagen / 214 MW
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20.09.2025
Ausflug der Senioren nach Lübeck mit den Nachbargemeinden
- vielen Dank an Kathrin Cranen und Ines Ernst -
12 Meezener*innen  haben teilgenommen

25.09.2025 der neue Kühlschrank wurde geliefert

25.09.2025 Amtsausschußsitzung

26.09.2025
-05.10.2025

Monika Weber übernimmt die Amtsgeschäfte

07.10.2025 Ausschuß für Kultur und Soziales

09.10.2025 Kommunalgespräche Schleswig-Holstein Netz GmbH

21.10.2025 Bau-Wege- Umweltausschußsitzung
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22.10.2025 Rechnungsprüfungsausschuß 

04.11.2025 Einweisung Defilibrator 

04.11.2025 AKS - treffen Adventskaffee

11.11.2025 Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestdt
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11.11.2025 Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestdt
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11.11.2025 Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestdt



Schüler aus 
Meezen:

Grundschule:    1
Gem.Schule :    3
Gymnasium  :    5
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11.11.2025 Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestdt

Seit einigen Jahren berichtet der Verbandsvorsteher von dem bevorstehenden Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/2027. Ab diesem Schuljahr haben 
zunächst die 1. Klassen, dann jährlich aufwachsend alle Klassenstufen einen Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung. Ein rechtsanspruchserfüllender Platz muss dabei folgende Kriterien bieten:

-          Betreuung an 5 Tagen pro Woche
-          Zeitlicher Umfang der täglichen Betreuung 8 Stunden
-          Maximal 4 Wochen Schließzeit in den Ferien

Die Verbandsversammlung beschließt, das Schulgebäude der Schule am Park um einen 
großzügigen Betreuungsraum für den Offenen Ganztag zu erweitern. 
Der Verbandsvorsteher und die Verwaltung werden beauftragt, unter Hinzuziehung eines 
Planungsbüros die Machbarkeit zu prüfen und einen Förderantrag auf den Weg zu bringen, um 
das Investitionsprogramm in Anspruch nehmen zu können.
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11.11.2025 Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestdt

Beratung zur Änderung der Berechnungsgrundlage für die Schulverbandsumlage

Der Antrag wurde abgelehnt
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22.10.2025 Rechnungsprüfungsausschuß 

04.11.2025 Einweisung Defilibrator 

04.11.2025 AKS - treffen Adventskaffee

11.11.2025 Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestdt

12.11.2025 Gesellschafterversammlung der Klimaschutzagentur 
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12.11.2025 Gesellschafterversammlung der Klimaschutzagentur 
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22.10.2025 Rechnungsprüfungsausschuß 

04.11.2025 Einweisung Defilibrator 

04.11.2025 AKS - treffen Adventskaffee

11.11.2025 Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestdt

12.11.2025 Gesellschafterversammlung der Klimaschutzagentur 

16.11.2025 Kranzniederlegung zum Volkstrauertag 



Bankettenauffüllen Hornkoppel am 14.10.2025



Am Mittwoch, dem 23.10. sind auf 
dem Rundkurs Poyenberger Weg, 
Hauptstraße und Hörnweg 
Farbschmierereien erfolgt. 



Am Samstag, dem 08.11., und am 
Samstag, dem 15.11., stand jeweils 
von 9:00 bis 13:00 Uhr ein Container 
für Grünabfälle am Gemeindehaus 
bereit.
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Gemeinde konnten dort 
Gartenabfälle, wie Laub, Strauch- 
und Heckenschnitt, kostenlos 
entsorgen.



Vielen Dank an den Meezener Sportverein, der durch seine Heimspiele im  
Meezener Waldstadion  für eine gute Stimmung und tolle Atmosphäre sorgt



neue Weihnachtsdekoration für unseren Weihnachtsbaum und das Gemeindehaus





Top 6 Einwohnerfragestunde I
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Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde GmbH
 - Verzichtserklärung im Falle der Übernahme der Anteile durch 

das Amt Mittelholstein



Top 7

Sachverhalt:

Der Amtsausschuss Mittelholstein hat in seiner Sitzung am 25.09.2025 den Grundsatzbeschluss gefasst, als Amt 
Mittelholstein mit und für alle Gemeinden der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH beitreten zu 
wollen. Daraufhin wird das Antragsverfahren nach § 108 GO angestoßen. Sollte die Kommunalaufsicht nicht 
widersprechen, wird voraussichtlich in der Sitzung des Amtsausschusses am 27.11.2025 der endgültige Beschluss zum 
Beitritt zur Klimaschutzagentur zum nächstmöglichen Termin (voraussichtlich Frühjahr 2026) gefasst werden.
Im Zuge des Beitritts des Amtes Mittelholstein zur Klimaschutzagentur wird es erforderlich, die Geschäftsanteile in Höhe 
von je 1.000 € seitens der Gemeinden die bereits beteiligt sind, an das Amt zu übertragen.
Das Amt Mittelholstein hält dann für jede amtsangehörige Gemeinde jeweils einen Gesellschafteranteil, also insgesamt 30 
Anteile. Die Gemeinden, die bereits an der Klimaschutzagentur beteiligt sind, müssen hierzu eine Verzichtserklärung 
beschließen und unterzeichnen. Den Wert des Gesellschafteranteils in Höhe von 1.000,- € wird anschließend vom Amt an 
die Gemeinde gezahlt. Für die Gemeinden, die bisher kein Gesellschaftsmitglied sind, wird das Amt die entsprechenden 
Anteile erwerben. Auch die jährlichen Gesellschafterzuschüsse werden zukünftig vom Amt übernommen und über die 
Amtsumlage finanziert.
Der Amtsdirektor wird das Amt für alle amtsangehörigen Gemeinden in der Mitgliederversammlung vertreten.
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Finanzielle Auswirkungen:

Anhand der Einwohnerzahlen vom 01.01.2024 hat Herr Hetzel, Geschäftsführer der Klimaschutzagen-
tur, eine Vergleichsrechnung vorgenommen, nach der beim Beitritt des Amtes 8.100,00 € jährlich an
Gesellschafterzuschuss eingespart wird im Gegensatz zu einzelnen Mitgliedschaften der Gemeinden.
Für die Gemeinde Meezen entsteht bei Übertragung des Gesellschafteranteils an das Amt Mittelhols-
tein zunächst ein Ertrag in Höhe von 1.000,- €. Dementsprechend wird jedoch der Haushalt des Am-
tes belastet, welcher über die Amtsumlage finanziert wird.
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Beschlussvorschlag:

Vorbehaltlich einer voraussichtlich am 27.11.2025 endgültigen Beschlussfassung des Amtsausschusses 
und eines erfolgreichen Beitrittes des Amtes Mittelholstein zur Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-
Eckernförde gGmbH zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschließt die Gemeindevertretung Meezen, dass 
die Gemeinde Meezen auf ihren Geschäftsanteil an der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-
Eckernförder gGmbH in Höhe von 1.000 € verzichtet und ist mit der Übertragung ihres 
Geschäftsanteiles an das Amt Mittelholstein gegen Zahlung des Betrages von 1.000 € einverstanden. 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, eine entsprechende Erklärung zu unterzeichnen.
 

einstimmig angenommen
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Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2025 des 
Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der 

Freiwilligen Feuerwehr Meezen



Top 8
Sachverhalt: 

In das Brandschutzgesetz (BrSchG) wurde am 06.07.2016 der §2a Kameradschaftskasse eingefügt. Dieser ermöglicht es den 
Gemeinden durch Satzung für die Gemeindefeuerwehr Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse) 
zu bilden und damit bereits bestehende Kameradschaftskassen als Sondervermögen weiterzuführen. Von dieser Möglichkeit hat 
die Gemeinde Gebrauch gemacht. 
  
Nach § 2a Abs. 2 Nr. 1 BrSchG ist vom Wehrvorstand ein Einnahme- und Ausgabeplan aufzustellen, der alle im Haushaltsjahr 
für die Erfüllung der Aufgabe Kameradschaftspflege voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben 
enthält. Der Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
  
Auch die von der Gemeinde erlassene Satzung enthält im § 4 ergänzende Regelungen zum Einnahme- und Ausgabeplan: 
  
Auszug: § 4 Einnahme- und Ausgabeplan 
  
(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des 
Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen 
und Ausgaben des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse. 
  
(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind 
in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen. 
  
(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt 
nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen. 
  
Die Wehr hat den Entwurf eines Einnahme- und Ausgabeplans 2025 am 30.10.2025 vorgelegt, dieser wurde in der 
Mitgliederversammlung am 16.01.2025 beschlossen.
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Beschlussvorschlag: 

Dem Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2025 wird zugestimmt.
einstimmig angenommen
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Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2026 des 
Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der 

Freiwilligen Feuerwehr Meezen



Top 9

Beschlussvorschlag: 

Dem Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2026 wird zugestimmt.
einstimmig angenommen
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Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und 
die finanzielle Entwicklung
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Sachverhalt:
 
Der § 82 der Gemeindeordnung trifft Regelungen zur Zulässigkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind solche, die die im Haushalt veranschlagten Beträge übersteigen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind solche, für die Mittel im Haushalt nicht veranschlagt waren.
Um über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen überhaupt leisten zu dürfen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein:
Die Unabweisbarkeit muss gegeben sein, d.h. die Aufwendungen und Auszahlungen müssen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen 
unbedingt notwendig sein und nicht mehr aufgeschoben werden können.
Die Deckung muss durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen oder durch Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen im laufenden 
Haushalt gewährleistet sein.
 
Die Gemeindevertretung muss zugestimmt haben. 
Ausnahme bilden hier nur die unerheblichen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. 
Diese dürfen nach Zustimmung durch den Bürgermeister geleistet werden.
 
Die Haushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr legt den Rahmen der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen, bis zu deren Höhe der Bürgermeister die Zustimmung erteilen darf, auf 5.000,00 € fest.
 
Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.
 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ist der Beschlussvorlage eine Übersicht der Konten beigefügt, bei denen bisher im laufenden 
Haushaltsjahr über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstanden sind. Soweit inhaltlich über einzelne Zahlungen der jeweiligen 
Konten Diskussionsbedarf besteht, kann eine Übersicht der aus dem jeweiligen Konto geleisteten Buchungen zur Sitzung der 
Gemeindevertretung / des vorberatenden Ausschusses angefordert werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich direkt an Herrn Christian 
Wasikowski unter christian.wasikowski@amt-mittelholstein.de oder telefonisch unter Tel: 04871/36-2302.
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Finanzielle Auswirkungen:

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
belaufen sich derzeit auf 38.354,62 €. Davon konnten 1.941,59 € durch vorhandene
Haushaltsansätze innerhalb der entsprechenden Deckungskreise gedeckt werden.
Dem stehen gegenwärtig erhebliche Mehrerträge in Höhe von rund 50.524,21 € gegenüber.
Dadurch verbessert sich die Haushaltslage der laufenden Verwaltung insgesamt um 14.111,18 €.
Die höheren Einnahmen resultieren vor allem aus unerwarteten Mehreinnahmen bei der
Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B. Diese liegen derzeit mit 35.709,03 € bzw. 3.651,89 € 
deutlich über den Ansätzen der ursprünglichen Haushaltsplanung.
Eine belastbare Prognose zur weiteren Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
Auf eine Nachtragsplanung kann derzeit verzichtet werden. Gleichwohl ist die
Haushaltsentwicklung weiterhin sorgfältig zu beobachten. Eine konsequent sparsame und
vorausschauende Haushaltsführung bleibt unverzichtbar.
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Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2026



Sachverhalt: 

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2026 des Innenministeriums und der Haushaltsmittelanmeldungen aus der Verwaltung 
sowie der Anmeldungen aus den Ausschüssen wird die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 vorgelegt. 
  
Die Lage der öffentlichen Finanzen bleibt für viele Körperschaften herausfordernd. Unsichere internationale Rahmenbedingungen 
und die in den letzten Jahren schwache Konjunktur wirken sich aus. In den kommunalen Haushalten sind – deutschlandweit wie 
auch hier in Schleswig-Holstein – höhere Aufwendungen wie insbesondere die stark steigenden 
Sozialaufwendungen bei gleichzeitig lediglich moderaten Steuermehrerträgen prägend. 
Die Haushaltslage in den schleswig-holsteinischen Kommunen stellt sich im Bundesvergleich noch durchschnittlich etwas milder 
dar. Sie hat sich aber auch hierzulande nach den vorliegenden Jahresabschlüssen für das Jahr 2024 deutlich eingetrübt. 
Mit Blick auf die Zukunft lassen sich defizitäre Haushaltsplanungen bei den aktuellen Rahmenbedingungen oft nicht vermeiden. 
Gleichzeitig sind alle Beteiligten gefordert, diese jedoch soweit es geht so zu begrenzen, dass zukünftig ein Haushaltsausgleich kurz- 
bis mittelfristig wieder erreicht wird und entstandene Defizite mit Überschüssen ausgeglichen werden können. 
  
Vor diesem Hintergrund stehen das Land und auch die Kommunen vor grundsätzlich vergleichbaren Voraussetzungen. Alle müssen 
zum einen ihre Haushalte zusammenhalten und dafür auch konsolidieren. Zum anderen müssen alle weiter investieren, um den 
großen Transformationsaufgaben sowie neuen Bedrohungslagen zu begegnen. 
  

Top 11
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Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Besonderheiten: 

Alle Berechnungen fußen auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2026, welcher sich noch in der parlamentarischen Beratung befindet und ggf. noch 
Änderungen des Gesetzgebers unterliegen kann. 
Die Berechnungen des Haushaltserlasses 2026 basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2025.Im Interesse nachfolgender Generationen ist das erste 
Gebot des Haushaltserlasses die Haushaltskonsolidierung, unter Begrenzung der Aufwendungen           im Ergebnishaushalt, gilt es vor dem Hintergrund bestehender 
Abwärtsrisiken neue Defizite zu vermeiden und aufgelaufene Defizite abzubauen. 
Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der bedarfsunabhängige Sonderausgleich nach § 32 FAG wurden entsprechend des 
Haushaltserlasses für das Haushaltsjahr 2026 vom 25.09.2025 ermittelt. Der Ermittlung lagen die Schlüsselzahlen für die Periode 2024 bis 2026 zugrunde. 
Die Schlüsselzuweisung ist auf Grundlage des Berechnungsschemas des Haushaltserlasses 2026 in die Planung eingeflossen. 
Der Kalkulation liegt ein einheitlicher Grundbetrag von 1.583,50 € (Vorjahreswert 1.1517,00 €) der bedarfsinduzierten Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2024 
zugrunde, welcher auf Basis des Zensus 2022 (Stand 15.05.2022) fortgeschrieben wurde. 
Die Berechnungsgröße der anrechenbaren Gemeindestraßenkilometer wird gemäß Haushaltserlass mit 4.330,00 € (Vorjahr 3.990,00 €) angegeben. 
Die berücksichtigten Nivellierungssätze wurden mit Wirkung vom 01.01.2025 wie folgt angepasst: Die Grundsteuer A ist gegenüber dem Vorjahr von 306 % auf 317 % 
gestiegen, die Grundsteuer B ist gegenüber dem Vorjahr von 373 % auf 421 % gestiegen und der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer ist unverändert gegenüber dem 
Vorjahr auf 316 % geblieben. 
Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %. 
Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde der bisher für das Veranlagungsjahr 2025 veranlagte Gesamtvorauszahlungsbetrag angesetzt. 
Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde mit 29 % der Finanzkraft und 
der Umlagesatz der Amtsumlage wurde mit 19 % der Finanzkraft kalkuliert, es handelt sich dabei um vorläufige Umlagesätze. 
Entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2025 wird ein Anstieg der Einnahmen der Kommunen und des Landes erwartet, jedoch liegt dieses noch unterhalb der 
Prognose der Steuerschätzung aus Oktober 2024. Dem gegenüber stehen stetig steigende Aufwendungen, wie zum Beispiel Materialkosten oder die vereinbarten 
Entgelterhöhungen im Rahmen der Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen. 
Die Auswirkungen des am 24.02.2022 begonnenen Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine schlagen sich auch weiterhin in menschlichem Leid und in 
politischen Verwerfungen, mit Folgen für die Weltwirtschaft sowie energetischer Versorgungsunsicherheit Deutschlands und weiterhin bestehenden Flüchtlingsströmen 
nieder. Die finanziellen Auswirkungen sind auch bei einer sich entspannenden Gesamtlage weiterhin schwer abzuschätzen. 
Im Rahmen der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung wird es zukünftig, neben dem fiktiven Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklege möglich sein, im Rahmen „globaler Minderaufwendungen“ einen im Verhältnis zum Gesamt-Aufwandsvolumen des Haushalts einen pauschalierten 
Betrag in Abzug zu bringen, um einen eventuell entstehenden Fehlbetrag rechnerisch zu vermeiden.
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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die der 
Beschlussvorlage GV15/2025-010 beigefügte Haushaltssatzung nebst 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026. 

/ mit folgenden Änderungen:
 
einstimmig angenommen ohne Änderungen
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Jahresabschluss 
2024



Top 12
Sachverhalt: 
  
Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meezen wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 30.11.2021 beschlossen. 
  
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat nunmehr den Jahresabschluss 2024 entsprechend § 92 der 
Gemeindeordnung in seiner Sitzung am 22.10.2025 geprüft. Der Schlussbericht des Ausschusses wird der 
Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
Die Gemeindevertretung hat des Weiteren gemäß § 92 Abs. 3 Gemeindeordung über den Jahresabschluss 2024 und die 
Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen. 

Ein Jahresüberschuss, der nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt wird, soll gemäß § 26 
Abs. 2 GemHVO durch Umbuchung der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass die allgemeine Rücklage, gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO, bei Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme beträgt. 
In der Jahresschlussbilanz weißt die Allgemeine Rücklage einen Betrag in Höhe von 538.149,84 EUR aus und die 
Ausgleichsrücklage einen Betrag in Höhe von 265.307,03 EUR. 
Die Bilanzsumme weist eine Höhe von 1.600.653,36 EUR aus. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme 
beträgt somit 33,62 Prozent und hält die geforderte Mindeshöhe ein. 
Nach Zuführung des Jahresüberschusses in Höhe von 84.924,23 EUR an die Ausgleichsrücklage beträgt der Anteil der 
Ausgleichsrücklage an der Allgemeinen Rücklage 65,08 Prozent, in Summe 350.231,26 EUR. 
Nach Zuführung des Jahresüberschusses an die Allgemeine Rücklage würde diese einen Betrag in Höhe von 623.074,07 
EUR ausweisen und 38,93 Prozent der Bilanzsumme betragen. 
Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die Ausgleichsrücklage einen Puffer darstellt und als Ausgleich für 
möglicherweise, zukünftig entstehende Jahresfehlbeträge dient. 
Es wird daher empfohlen den im Haushaltsjahr 2024 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 84.924,23 EUR der 
Ausgleichsrücklage zuzuführen. 
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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den der Beschlussvorlage 
GV15/2025-014 beigefügten Jahresabschluss 2024.
Den erziehlten Jahresüberschuss in Höhe von 84.924,23 EUR der 
Ausgleichssrücklage zuzuführen.

einstimmig angenommen
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Neufassung der Hundesteuersatzung

Sachverhalt:

Im Rahmen der großen Ordnungsprüfung wurde unter Ziffer 6.2 empfohlen, die aktuelle Präambel der 
Hundesteuersatzungen nach den Vorgaben zum Zitiergebot zu überprüfen und anzupassen.
Im Zuge der erforderlichen Anpassung der Präambel ist nunmehr eine weitere Veränderung in allen 
Hundesteuersatzungen vorgesehen, um auch die Hundesteuerbescheide künftig digital über einen 
Postdienstleister versenden zu können.
 
Seit 2015 besteht die Verpflichtung, alle Hunde mit einem Chip zu versehen, durch den diese 
eindeutig identifiziert werden können. Die Chipnummer wird regelmäßig bei der Anmeldung zur 
Hundesteuer erfragt und in der Steuersoftware hinterlegt. Auch ohne Hundesteuermarke ist es somit 
möglich einen beispielsweise von der Polizei aufgegriffenen Hund dem Hundehalter zuzuordnen. 
Daher ist beabsichtigt, ab 2026 auf die Ausgabe von Hundesteuermarken zu verzichten.
 
Die vorstehenden Veränderungen wurden in den der Beschlussvorlage beigefügten Satzungsentwurf 
eingearbeitet.
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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die der Beschlussvorlage 
GV15/2025-015 beigefügte Neufassung der Hundesteuersatzung 
der Gemeinde Meezen.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Satzung auszufertigen und 
bekannt zumachen. Redaktionelle Änderungen, die den Sinn nicht 
verändern sind zulässig
einstimmig angenommen
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Erneuerung der Mühlenstraße

Sachverhalt:

Bei einem gemeinsamen Termin mit Vertretern der Gemeindevertretung sowie 
Mitarbeitern der Verwaltung wurde die Mühlenstraße begutachtet.
 
Es wurde festgestellt, dass eine Änderung der Entwässerung erforderlich ist. 
Darüber hinaus muss auch die Oberfläche erneuert werden.
Da sich die gesamte Straße in einem sehr schlechten Zustand befindet, wird eine 
reine Oberflächensanierung nicht ausreichen. Es wird daher empfohlen, die 
Straße komplett zu erneuern.
Bevor die Arbeiten nun durchgeführt werden können, sind die Leistungen 
zunächst auszuschreiben.
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Erneuerung der Mühlenstraße

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Arbeiten in der Mühlenstraße 
vorzunehmen und die Arbeiten auszuschreiben. Der Bürgermeister wird 
beauftragt, eine entsprechende Ausschreibung in Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung durchzuführen.

einstimmig angenommen
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Hier habe ich noch Terminvorschläge für unsere GV nächstes Jahr:

03.03.2026
02.06.2026
01.09.2026
17.11.2026
( am 24.11. ist leider schon eine Schulverbandssitzung eingetragen )

Der Bürgermeister soll versuchen den letzten Termin auf den 23. oder 25. November zu verlegen 



Top 15 Anfragen aus der Gemeindevertretung

28.11.    18:00 Uhr  Tannenbaum aufstellen
06.12.    14:30 Uhr  Adventskaffee für Seniorinnen und Senioren
14.12.    11:00Uhr   Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus
14.12.    12:30 Uhr   Kurendeblasen
31.12.    23:45 Uhr  gemeinsames Feuerwerk am Gemeindehaus



Es wird angefragt, ob man den letzten GV Termin auf den 23. oder 25. November verlegen könnte.

Christian Lindemann fragt nach, warum der Winterdienst am Vortag nur gestreut und nicht 
den Schnee geschoben hat.

Claus Biel regt an, die Straßenreinigungssatzung auch an auswärtige Hausbesitzer zu versenden

Ein GV - Mitglied regt an, die Gullys öfter zu reinigen.

Anfragen aus der Gemeindevertretung
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Einwohnerfragestunde IITop 16

Ein Bewohner regt an, bei dem Neubau der Mühlenstraße, darauf zu achten, daß ein HGT Unterbau 
verwendet wird. 
"Eine HGT ist eine hydraulisch gebundene Tragschicht, die als stabiler Unterbau im Straßenbau dient"

Ein Bewohner fragt nach, ob die Banketten im Waldhüttener Weg auch noch mit Jelsa-Kies aufgefüllt 
werden. Bürgermeister Ebeling bejaht dies. 

Ein Bewohner teilt mit, dass der Homfelder Weg in Richtung Lübschen Trade in einem sehr schlechten 
Zustand ist und eine Sanierung erforderlich ist. Bürgermeister Ebeling äußert Bedenken, eine so wenig 
befahrene Straße für viel Geld neu zu bauen. 

Ein Bewohner fragt nach, wann die Gemeinde gedenkt, die Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 
umzusetzen. Bürgermeister Ebeling berichtet, dass man sich im nächsten Jahr Gedanken über das 
Gemeindehaus macht und sich über eine Sanierung sowie die Nutzung von Solarenergie auf dem Dach 
beraten lässt. 

Es wird auch gefragt, ob bereits über eine Ladesäule vor dem Gemeindehaus nachgedacht wurde. 
Bürgermeister Ebeling gibt allerdings zu bedenken, dass es sehr schwierig sein wird, einen Betreiber zu 
finden, und er hält eine Fahrradladestation für interessanter.
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Anschaffung neues Spielgerät Spielplatz Meezen
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Sachverhalt:

Die Gemeinde Meezen plant, im kommenden Jahr ein neues Spielgerät für den Spielplatz 
anzuschaffen. Hauptanlass dafür ist die regelmäßige Nutzung des Spielplatzes durch den 
Kindergarten, sowie den Wunsch, den Spielplatz  gezielt  auch für Kinder unter drei Jahren 
aufzuwerten und attraktiver zu gestalten.
 
Nach der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Anschaffungskosten für das neue 
Spielgerät auf etwa 17.000 Euro. Es wird vorgeschlagen, zur Unterstützung der Finanzierung 
einen Förderantrag bei der AktivRegion Mittelholstein zu stellen. In dem Zuge sollen außerdem 
zwei weitere Angebote eingeholt werden. Die AktivRegion Mittelholstein bietet im Rahmen des 
Regionalbudgets Unterstützung für Kleinprojekte mit einer Obergrenze von 20.000 Euro brutto 
an. Im vergangenen Jahr betrug die Förderquote 80 %. Da der offizielle Projektaufruf für das 
Regionalbudget 2026 noch aussteht, ist die genaue Förderquote für das kommende Jahr 
derzeit nicht bekannt. Die Förderquote beträgt, wie im vergangenen Jahr,  80 %.
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Anschaffung neues Spielgerät Spielplatz Meezen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt einen Förderantrag bei der AktivRegion 
für die Anschaffung eines Spielgeräts zu stellen und in diesem Zuge weitere 
Angebote einzuholen.
Bei einem positiven Förderbescheid durch die Aktivregion wird der 
Bürgermeister beauftragt, nach Absprache mit dem Gemeinderat, die 
Maßnahme umzusetzen.

einstimmig angenommen
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Bau eines Carports am Gemeindehaus

nicht öffentlich
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Bau eines Carports am Gemeindehaus

geänderter Sachverhalt:
 
Für den geplanten Bau eines Carports am Gemeindehaus wurden drei Firmen für ein Angebot 
angefragt.
Es wurde lediglich ein Angebot abgegeben. Diese Angebot liegt innerhalb der Kostenschätzung die 
vom Amt durchgeführt wurde. Somit wäre es Vergabetechnisch vertretbar den Auftrag zu vergeben.
 
Beschluss Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt, das Angebot der Firma anzunehmen und der Bürgermeister wird 
ermächtigt den Auftrag zu erteilen.

nicht öffentlich

einstimmig angenommen


